
 
 
 

 
 

Satzung  
mit  
Ehrenordnung 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Am 10. März 1981 in Kraft getreten.   Änderungsstand: Juli 2005 
 

I. Name und Sitz 
§1 

 
1. Der Verein führt den Namen „Turnverein 1966 Mönchweiler e.V.“ 
2. Der Verein hat sein Sitz in Mönchweiler. Er ist unter der Nr. VA163 in das 

Vereinsregister eingetragen. 
3. Er ist über den Bad. Schwarzwald Turngau e.V. Glied des Bad. Turnerbundes 

e.V., dessen satzungsgemäß festgelegt Grundsätzlich er als für sich gültig und 
verbindlich anerkannt.  

4. Sein Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

II. Zweck 
§2 

 
1. Der Verein fördert und vertritt die gemeinsamen Belange seiner Mitglieder auf 

dem Gebiet des Sports und verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke i. S. des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabeordnung. Er erfüllt daneben in seinem Gemeinschaftsleben 
gesellschaftliche Aufgaben. Der Satzungszweck wird verwirklicht 
insbesondere durch die Förderung des Sports. 

2. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. 

3. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßige hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 
 

III. Mitgliedschaft, Beitrag 
§3 

 
1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche uns juristische Person werden. 

Minderjährige haben die schriftliche Genehmigung des gesetzlichen Vertreters 
bzw. des Vormunds vorzulegen. 

2. Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Die 
Ablehnung eines Antrags bedarf keiner Begründung. 

3. Der Verein besteht aus:  
a) aktiven Mitgliedern 
b) passiven Mitgliedern 
c) Ehrenmitgliedern 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

§4 
 

1. Die Mitgliedschaft endet: 
a) mit dem Tod des Mitglieds 
b) durch freiwilligen Austritt 
c) durch Streichung von der Mitgliederliste 
d) durch Ausschluss aus dem Verein 

 
2. Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem 

Mitglied des Vorstands. Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter 
Einhaltung der Kündigungsfrist von 3 Monaten zulässig. 

3. Ein Mitglied kann auch durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste 
gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des 
Beitrages im Rückstand ist. Die erfolgte Streichung ist dem Mitglied 
mitzuteilen. 

4. Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen 
hat, durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen 
werden. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Setzung einer 
angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, sich vor dem Vorstand mündlich 
oder schriftlich zu rechtfertigen. Der Beschluss über den Ausschluss ist mit 
Gründen zu versehen und dem Mitglied mittels eingeschriebenem Brief 
bekannt zu machen. Gegen den Ausschließungsbeschluss des Vorstandes 
steht dem Mitglied das Recht der Berufung in der Mitgliederversammlung zu. 
Die Berufung muss innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang des 
Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand eingelegt werden. Ist die Berufung 
rechtzeitig eingelegt, so entscheidet die nächste Mitgliederversammlung 
darüber. Macht das Mitglied von dem Recht der Berufung gegen den 
Ausschließungsbeschluss keinen Gebrauch oder versäumt es die 
Berufungsfrist, so unterwirft es sich damit dem Ausschließungsbeschluss mit 
der Folge, dass der Ausschluss nicht gerichtlich angefochten werden kann.  

 
§5 

 
Der Erfüllung des Vereinszwecks dienen die Beiträge der Mitglieder, sowie Spenden, 
Zuwendungen der öffentlichen Hand und die Erträge des Vereinsvermögens.  

1. Die Höhe des Mitgliederbeitrages wird von der Mitgliederversammlung 
bestimmt. Der Jahresbeitrag ist innerhalb des ersten Halbjahres des 
Geschäftsjahres zu entrichten. 

2. Stundung oder Erlass von Beiträgen ist beim Vorstand zu beantragen. 
3. Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

§6 
 
Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, können auf 
Vorschlag des Vorstands mit 2/3- Mehrheit der Mitgliederversammlung zu 
Ehrenmitgliedern ernannt werden. 
 

§7 
 
Für langjährige Mitgliedschaft, besondere Verdienste und Erfolge vergibt der Verein 
folgende Auszeichnungen: 

a) die Vereinsnadel mit silbernem Kranz - für 25jährige Mitgliedschaft 
b) die Vereinsnadel mit goldenem Kranz - für 40jährige Mitgliedschaft 
c) Ehrenmitgliedschaft  
d) Ehrenmitgliedschaft – mit Sitz und Stimmrecht im Turnrat 
e) Ehrenvorsitzender – mit Sitz und Stimmrecht im Turnrat 

Unabhängig von der Dauer der Mitgliedschaft können auch Auszeichnungen für 
besondere Verdienste und Erfolge verliehen werden.  
Für eine Ehrung zählen die Mitgliedsjahre ab Eintrittsdatum in den Verein. 
 

IV. Organe des Vereins 
§8 

 
Organe des Vereins sind: 

a) die Mitgliederversammlung 
b) der Turnrat 
c) der Vorstand 

 
§9 

 
1. Die Mitgliederversammlung ist oberstes Organ des Vereins. 
2. Die Mitgliederversammlung tritt zu Beginn des Geschäftsjahres zusammen. 

Der Vorstand kann darüber hinaus jederzeit Mitgliederversammlungen 
einberufen; er muss dazu einberufen, wenn es der Turnrat oder ein Fünftel der 
Vereinsmitglieder schriftlich unter Angaben des Zwecks und der Gründe 
verlangt. 

3. In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied mit Vollendung des 16. 
Lebensjahres – auch ein Ehrenmitglied – eine Stimme. 

4. Die Mitgliederversammlung wird durch Veröffentlichung im Gemeindeblatt der 
Gemeinde Mönchweiler vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 2 
Wochen unter Angaben der Tagesordnung einberufen.  

5. Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der 
Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich beantragen, dass weitere 
Angelegenheiten auf die Tagesordnung gesetzt werden. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

§10 
 

1. Die Mitgliederversammlung ist ausschließlich für folgende Angelegenheiten 
zuständig: 

a) Genehmigung des Jahres- und Kassenberichtes für das abgelaufene 
Geschäftsjahr 

b) Genehmigung des Haushalsplans für das nächste Geschäftsjahr 
c) Entlastung des Vorstands und des Turnrats 
d) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands und des Turnrats 
e) Wahl der Kassenprüfer 
f) Festsetzung der Höhe des Jahresbeitrags 
g) Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des 

Vereins 
h) Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Ausschließungsbeschluss 

des Vorstandes 
i) Beschlussfassung über Anträge zu Mitgliederversammlung 
j) Ernennung von Ehrenmitgliedern 
2. In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des Vorstandes fallen, 

kann die Mitgliederversammlung Empfehlungen an den Vorstand beschließen. 
 

§11 
 

1. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Mitglieder beschlussfähig. 

2. Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen werden nicht 
berücksichtigt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

3. Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen 
gültigen Stimmen erforderlich. Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit 
von 3/4 der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.  

4. Für Wahlen gilt folgendes: Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl zwischen 
den Kandidaten statt, welche die beiden höchsten Stimmzahlen erreicht 
haben. 

5. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind wörtlich zu beurkunden. Die 
Protokolle werden durch den Schriftführer gefertigt und durch den 
Versammlungsleiter mitgezeichnet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

§12 
  

1. Der Turnrat besteht aus: 
a) Vorstand 
b) Fachwarten 
c) Beisitzern 
d) Jugendvertretern 
e) Ehrenmitgliedern mit Sitz und Stimme 
2. Berufung der Fachwarte und Jugendvertretern: Die Fachwarte werden vom 

Vorstand im Einvernehmen mit dem Turnrat der Mitgliederversammlung zur 
Wahl vorgeschlagen. Die Jugendvertreter werden in einer eigenen 
Mitgliederversammlung der jugendlichen Vereinsmitglieder von 14 – 18 Jahren 
gewählt. Die Wahl ist von der Mitgliederversammlung zu bestätigen.  

 
§13 

 
1. Die Sitzung des Turnrats werden vom Vorsitzenden unter Einhaltung einer 

First von einer Woche einberufen, der Turnrat ist einzuberufen, wenn die 
Mehrheit des Vorstands dies schriftlich verlangt.  

2. Der Turnrat bildet seine Meinung durch Beschlussfassung. Bei der 
Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

3. Der Turnrat beschließt über: 
a) alle grundsätzlichen und wichtigen Vereinsangelegenheiten, sowie dafür nicht 

die Mitgliederversammlung zuständig ist. 
b) die Richtlinien für die Durchführung des Turn- und Sportbetriebes 

einschließlich von Wettkampfveranstaltungen. 
 

§14 
   

1. Der Vorstand des Vereins besteht aus: 
a) dem Vorsitzenden 
b) dem stellvertretenden Vorsitzenden 
c) dem Kassenwart 
d) dem Schriftführer 
e) dem Oberturnwart 
 
2. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des 

Vorstands, darunter der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende, 
gemeinsam vertreten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

§15 
 

1. Der Vorstand ist für die Angelegenheiten des Vereins zuständig, sowie sie 
nicht durch die Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. 

2. Er hat vor allem folgende Aufgaben: 
a) Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Aufstellung der Tagesordnung 
b) Einberufung der Mitgliederversammlungen 
c) Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
d) Aufstellung einer Haushaltsplans für jedes Geschäftsjahr, Buchführung, 

Erstellung eines Jahresberichts 
e) Abschluss und Kündigung von Verträgen 
f) Beschlussfassung über Aufnahme, Streichung und Ausschluss von 

Mitgliedern 
 

§16 
 
Der Vorstand und der Turnrat werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer 
von 2 Jahren gewählt; sie bleiben jeweils bis zur Neuwahl im Amt. Jedes 
Vorstandmitglied und jedes Turnratsmitglied ist einzeln zu wählen. Wählbar sind nur 
Vereinsmitglieder mit vollendetem 18. Lebensjahr. Die Wahlen des Vorstandes und 
des Turnrats erfolgen je zu Hälfte seiner Mitglieder nach einem rotierenden System. 
Scheidet ein Mitglied des Vorstandes oder des Turnrats während der Amtszeit aus, 
so kann der Vorstand ein Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des 
Ausgeschiedenen berufen.  
 

§17 
 

1. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im allgemeinen in Vorstandssitzungen, 
die vom Vorsitzenden, schriftlich oder mündlich unter Angaben der 
Tagesordnung einberufen werden. Bei Verhinderung des 1. Vorsitzenden 
erledigt dies der stellvertretende Vorsitzende, in jedem Fall ist eine 
Einberufungsfrist von 3 Tagen einzuhalten. Der Vorstand ist beschlussfähig, 
wenn mindestens 3 Vorstandsmitglieder, darunter der Vorsitzende oder der 
stellvertretende Vorsitzende anwesend sind. Bei der Beschlussfassung 
entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 

2. Die Beschlüsse des Vorstands sind zu Beweiszwecken zu protokollieren und 
vom Sitzungsleiter und Schriftwart zu unterzeichnen. 

3. Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege gefasst werden, wenn 
alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu beschließenden 
Regelungen erklären. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

V. Rechungsprüfung 
§18 

 
Die Jahresrechnung ist von 2 von der Mitgliederversammlung bestellten Mitgliedern 
zu prüfen. Der Prüfungsbericht ist Voraussetzung und Grundlage für die Entlastung 
des Vorstandes durch die Mitgliederversammlung. Die Prüfer dürfen nicht dem 
Vorstand angehören. 
 

VI. Auflösung 
§19 

 
1. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins ist das Vermögen zu 

steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden. Beschlüsse über die künftige 
Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamts 
ausgeführt werden.  

2. Werden bei der Auflösung des Vereins keine Liquidatoren gewählt, so werden 
die Vorstandsmitglieder gemeinsam Liquidatoren.  

 
§20 

 
Diese Satzung tritt mit dem Datum des Registereintrags in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung vom 19.4.1969 außer Kraft. 
 
 
 
Mönchweiler, den 11. März 1981 
 
Letzte Änderung: Mönchweiler, den 01.01.2012 
 
 

 


